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+++newsletter+++ 
 

Termine Februar 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019 

Umsatzsteuer4 11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung 

11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.02.2019 18.02.2019 12.02.2019 
Grundsteuer 15.02.2019 18.02.2019 12.02.2019 
Sozialversicherung5 26.02.2019 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 22.02.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 



 

 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2016: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Termine März 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 



 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 
Sozialversicherung5 27.03.2019 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.03.2019, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Job-Ticket ab 2019 steuerfrei 
Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern ab 2019 den Weg zur Arbeit steuerlich schmackhaft machen. 
Zuschüsse und Sachbezüge für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr, etwa mittels 
Job-Ticket, sind seit Jahresbeginn von der Steuer befreit. Die Steuerbefreiung umfasst auch private 
Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr. Ziel ist es, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver 
zu gestalten und mittelbar auch Umwelt- und Verkehrsbelastungen zu senken. 
Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur, wenn Arbeitgeber die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbringen. Sie gilt daher nicht für Arbeitgeberleistungen, die durch Umwandlung des ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohns finanziert werden. 
Für Arbeitgeber hat das den Vorteil, dass sie das Job-Ticket nicht mehr in die monatliche 44-€ Freigrenze 
für ihre Mitarbeiter einbeziehen müssen. Auch eine etwaige pauschale Besteuerung fällt weg. 
Hinweis: Arbeitnehmer sollten wissen, dass die steuerfreie Leistung im Rahmen ihrer 
Einkommensteuererklärung auf die Entfernungspauschale angerechnet wird. Ihr Werbungskostenabzug 
mindert sich ggf. entsprechend. 

Aufwendungen des Opfers eines Schneeballsystems aus dem 
fehlgeschlagenen Ankauf eines Blockheizkraftwerks 
Ist der Erwerber eines Blockheizkraftwerks Opfer eines Anlagebetrugs geworden, führt dies nach 
Auffassung des Finanzgerichts München nicht zu Einkünften aus Gewerbebetrieb, sondern zu sonstigen 
Einkünften. 
Ein Freiberufler investierte rd. 44.500 € in ein Blockheizkraftwerk und erteilte einer Firma den Auftrag, 
einen Stellplatz zur Verfügung zu stellen und das Blockheizkraftwerk für ihn zu verwalten. Der Kaufpreis 
wurde bezahlt, das Blockheizkraftwerk aber nicht geliefert. Der Investor erhielt eine Zeit lang 
Pachtzahlungen. Über das Vermögen der Betreibergesellschaft wurde nachfolgend jedoch das 



 

 

Insolvenzverfahren eröffnet. Er erklärte negative Einkünfte aus Gewerbebetrieb aus dem Buchwertverlust 
des Blockheizkraftwerks. 
Das Gericht entschied, dass dieses Verpachtungsmodell nicht zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führt, da 
die Vermietung von Maschinen nach ständiger Rechtsprechung zu den sonstigen Einkünften zählt. Zudem 
kann eine Tätigkeit im Rahmen eines Gewerbebetriebs nur angenommen werden, wenn besondere 
Umstände hinzutreten, die der Vermieterleistung als Ganzes das Gepräge einer selbstständigen, 
nachhaltigen, vom Gewinnstreben getragenen Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr gibt. 
Hieran scheiterte es vorliegend. Allein die Anmeldung eines Gewerbebetriebs führt nicht zu einer 
gewerblichen Tätigkeit. 

Ehefrau der Kindsmutter wird nicht aufgrund der Ehe zum rechtlichen Mit-
Elternteil des Kinds 
Die Ehefrau der Kindsmutter ist nicht aufgrund der Ehe als weiterer Elternteil des Kinds in das 
Geburtenregister einzutragen. Dies entschied der Bundesgerichtshof. 
Die für verschiedengeschlechtliche Ehepaare geltende Abstammungsregelung weist die Vaterschaft dem 
Mann zu, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kinds verheiratet ist. Die gesetzliche Regelung 
ist auf Paare gleichen Geschlechts jedoch nicht unmittelbar anwendbar. Auch eine analoge Anwendung 
kommt nicht in Betracht, weil keine planwidrige Regelungslücke existiert. Vielmehr gilt die von dieser 
Regelung aufgestellte widerlegbare Vermutung, der Ehemann habe das Kind auch gezeugt, im Fall einer 
Ehe zwischen zwei Frauen gerade nicht. Auch eine grundgesetzwidrige Ungleichbehandlung liegt nicht 
vor, weil die Ehefrau rein biologisch nicht leiblicher Elternteil des Kinds sein kann. 
Darüber hinaus hat der Gesetzgeber bisher bewusst von einer Neuregelung des Abstammungsrechts 
abgesehen. In diesem Zusammenhang bedürfte es auch der Klärung, ob und in welcher Weise bei zwei 
männlichen Ehegatten vergleichbare, auf bei Geburt bestehender Ehe beruhende Eltern-Kind-Verhältnisse 
begründet werden können. 

Pauschal ermittelte Nutzungsentnahme für Kfz vielleicht doch 
begrenzbar? 
Die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs (Kfz) kann pauschal nach der sog. 1 %-Regelung 
besteuert werden. Dies setzt seit 2006 voraus, dass das Kfz zu mindestens 50 % betrieblich genutzt wird. 
Der Bundesfinanzhof hatte erst kürzlich entschieden, dass es nicht geboten sei, im Umkehrschluss die 
nach der 1 %-Regelung ermittelte Nutzungsentnahme auf 50 % der Gesamtaufwendungen für das Kfz zu 
begrenzen. 
Diese Entscheidung könnte nun das Bundesverfassungsgericht kippen. Gegen die Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs ist mittlerweile Verfassungsbeschwerde erhoben worden. 
Hinweis: Betroffene Streitfälle sollten mit Verweis auf das anhängige Verfahren offengehalten werden. 

WEG-Beschluss kann nicht vom Eintritt einer Bedingung abhängig 
gemacht werden 
Der Beschluss einer Wohnungseigentümergemeinschaft kann nicht unter der Bedingung gefasst werden, 
dass innerhalb einer festgelegten Frist kein Wohnungseigentümer dem Beschluss widerspricht. Ein so 
gefasster Beschluss ist nicht wirksam zustande gekommen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Ein Eigentümer plante die zu seiner Wohnung gehörenden Dachgauben zu erweitern. Hierüber 
übersandte der Verwalter den übrigen Eigentümern eine Beschlussvorlage im Umlaufverfahren und stellte 
die Maßnahme mit einer gesetzten Frist zur Abstimmung. Ein Eigentümer stimmte dagegen, die übrigen 
Eigentümer stimmten dafür. Nach Ablauf der Frist zog der eine Eigentümer seine Nein-Stimme zurück und 
stimmte mit Ja. Der Verwalter teilte den Eigentümern mit, dass der Antrag eigentlich abgelehnt worden sei, 
die Verwaltung diesen trotzdem als angenommen werten würde, wenn bis zu einer neuerlich gesetzten 
Frist kein Eigentümer widerspreche. Ein Widerspruch wurde nicht erhoben. Nach Beendigung der 
Baumaßnahme verlangte ein Eigentümer den Rückbau. 
Das Gericht lehnte den Rückbau der Maßnahme ab. Zwar sei kein wirksamer Zustimmungsbeschluss 
zustande gekommen, denn es fehlte an dessen wirksamer Verkündung. In der Sache lag jedoch die 
Zustimmung aller Wohnungseigentümer vor. Es verstößt daher gegen Treu und Glauben, wenn 
Eigentümer den Rückbau einer Maßnahme fordern, der sie und alle übrigen Eigentümer zugestimmt 
haben. Denn das Vertrauen des bauenden Eigentümers in das Abstimmungsverhalten sei schutzwürdig. 



 

 

Vermietung eines sich in einem Hotelkomplex befindlichen Apartments an 
die Hotelbetriebsgesellschaft 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt, wer im Privatvermögen gehaltene 
Vermögensgegenstände (z. B. Wohnungen, Häuser) gegen Entgelt einem anderen zeitlich begrenzt zur 
Nutzung überlässt. Es muss beabsichtigt sein, auf die voraussichtliche Dauer der Vermietung einen 
Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu erzielen. Bei einer auf Dauer angelegten 
Vermietung ist grundsätzlich vom Vorliegen der Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen. 
Bei Gewerbeimmobilien ist dagegen die Einkünfteerzielungsabsicht stets im Einzelfall zu prüfen und 
festzustellen. 
Das Hessische Finanzgericht hatte zu entscheiden, welcher Einkunftsart (Vermietung und Verpachtung 
oder Gewerbebetrieb) die Vermietung eines sich in einem Hotelkomplex befindlichen Apartments an die 
Hotelbetriebsgesellschaft zuzuordnen ist. Der Mietvertrag war im Urteilsfall mit einem nutzungsabhängigen 
Entgelt ausgestaltet. Streitig war, ob in einem solchen Fall typisierend von einer 
Einkünfteerzielungsabsicht ausgegangen werden konnte. 
Das Gericht entschied, dass es sich um die Vermietung einer Wohnung und um Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung handelt. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Die Vermietung einer Ferienwohnung kann die Merkmale eines Gewerbebetriebs erfüllen, wenn 
die Wohnung in einer Ferienwohnanlage „hotelmäßig“ angeboten wird. 

Mieter kann Zustimmungserklärung zur Mieterhöhung nicht widerrufen 
Mieter können eine einmal erteilte Zustimmung zur Mieterhöhung bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
nicht widerrufen. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Das fernabsatzrechtliche Widerrufsrecht soll Verbraucher vor Fehlentscheidungen schützen. Dies gilt vor 
allem bei Haustürsituationen oder im Onlinehandel. Bei einem Mieterhöhungsverlangen des Vermieters 
gibt es aber kein Informationsdefizit und keinen zeitlichen Druck des Mieters. Der Mieter hat für seine 
Überlegungen eine Frist von zwei Monaten. Zudem muss eine Mieterhöhung vom Vermieter genau 
begründet werden. Deshalb ist das Widerrufsrecht in diesem Fall nicht anwendbar. 
Geklagt hatte ein Mieter, der zuerst einer Mieterhöhung zugestimmt hatte, jedoch kurz darauf den Widerruf 
der Zustimmung erklärte, die erhöhte Miete lediglich unter Vorbehalt zahlte und die Rückzahlung der zu 
viel gezahlten Miete begehrte. 

Beabsichtigte Nutzung als Ferien- oder Zweitwohnung kann Eigenbedarf 
rechtfertigen 
Bei einer Eigenbedarfskündigung wird nicht verlangt, dass der Eigentümer die Wohnung künftig als 
Lebensmittelpunkt nutzen will. Es kann ausreichen, dass er sie für sich und seine Familie nur zeitweilig als 
Ferienwohnung nutzen möchte. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Im entschiedenen Fall kündigte ein im Ausland lebender Eigentümer eines Mehrfamilienhauses in 
bevorzugter Lage von Wiesbaden seinem Mieter die Fünfzimmerwohnung. Die Familie des Eigentümers 
nutzte bereits zwei der vier Wohnungen des Hauses für Familientreffen und Kurzaufenthalte. Aufgrund 
Familienzuwachses sollte auch die Wohnung des Mieters zukünftig für diese Zwecke zur Verfügung 
stehen. 
Das Gericht bestätigte die ausgesprochene Eigenbedarfskündigung. Demnach kommt es nicht auf den 
dauerhaften Nutzungswillen des Eigentümers an, sondern dass er ein vernünftiges und nachvollziehbares 
Interesse an der Wohnung hat. Der Eigentümer und seine Familie waren mit ihrer ursprünglichen 
Heimatstadt Wiesbaden stark verbunden. Es war daher gelebte Tradition, sich gelegentlich dort zu treffen. 
Die Familie war durch Kinder und Enkelkinder gewachsen, sodass die zwei bislang für ihre Aufenthalte 
genutzten Wohnungen des Hauses nicht mehr ausreichten. Einer weitergehenden Nutzungsabsicht bedarf 
es nicht. 

Keine Umsatzsteuer bei Erwerb des Inventars einer Gaststätte und 
Anmietung des Grundstücks 
Veräußert ein Unternehmer sein Geschäft, unterliegt dieser Vorgang nicht der Umsatzsteuer. Der 
Veräußerer darf deshalb keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen und der Erwerber hat keinen 
Vorsteuerabzug. Eine solche Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt vor, wenn der Erwerber mit den 
übernommenen Gegenständen das Unternehmen fortführen kann und dies auch beabsichtigt. Veräußert 
der Unternehmer hingegen nur einzelne Gegenstände, liegen umsatzsteuerbare Umsätze vor. 



 

 

Unter Beachtung dieser Grundsätze liegt eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor, wenn der Inhaber 
einer auf einem fremden Grundstück betriebenen Gaststätte das gesamte Inventar der Gaststätte 
veräußert und der Erwerber gleichzeitig das Grundstück vom Eigentümer pachtet. Zwar ist insbesondere 
beim Erwerb einer seit vielen Jahren bestehenden Gaststätte erforderlich, dass der Erwerber über 
dasselbe Geschäftslokal wie der Veräußerer verfügt. Dazu reicht es aber aus, dass der Erwerber das 
Grundstück aufgrund eines eigenen Mietvertrags mit dem Eigentümer nutzen kann. Unerheblich ist, ob 
zeitlich zuerst die Anmietung des Geschäftslokals oder die Veräußerung des Inventars erfolgt. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kurzfristige Beschäftigung: 70-Tage-Regelung für Saisonarbeiter bleibt 
bestehen 
Der Bundesrat hat Mitte Dezember 2018 das sog. Qualifizierungschancengesetz gebilligt und damit den 
Weg dafür frei gemacht, dass u. a. die derzeit befristet geltenden höheren Zeitgrenzen für eine 
sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung dauerhaft (d. h. über den 31. Dezember 2018 hinaus) 
beibehalten werden. Demnach liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor, wenn die Beschäftigung innerhalb 
eines Kalenderjahrs auf längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt ist. Damit werden 
insbesondere Betriebe, für die Saisonarbeit einen besonders hohen Stellenwert hat, wie in der 
Landwirtschaft sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe, entlastet. 
Obacht: Eine kurzfristige Beschäftigung unterliegt grundsätzlich keiner Verdienstbeschränkung. Übersteigt 
das Entgelt jedoch 450 € im Monat, muss der Arbeitgeber prüfen, dass die Tätigkeit nicht berufsmäßig 
ausgeübt wird. D. h. die Beschäftigung darf für den Arbeitnehmer nur von untergeordneter Bedeutung 
sein. Anderenfalls liegt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor. 

Kein Unfallschutz für den Weg vom Kindergarten zum Homeoffice 
Normalerweise sind Eltern, die ihr Kind auf dem Weg zur Arbeit in den Kindergarten bringen und sich 
anschließend zu ihrer Arbeitsstätte begeben, gesetzlich unfallversichert. Dies gilt aber nicht, wenn die 
Eltern in einem Homeoffice arbeiten und nach dem Absetzen des Kinds zum häuslichen Arbeitsplatz 
zurückkehren. 
Im entschiedenen Fall hatte eine Mutter ihr Kind zum Kindergarten gebracht und war auf dem Rückweg 
zum Homeoffice mit ihrem Fahrrad verunfallt. Die Krankenkasse verauslagte die Behandlungskosten 
zunächst und forderte später die Berufsgenossenschaft zur Erstattung auf. Diese verweigerte den 
Versicherungsschutz für die Behandlung der komplizierten Ellenbogenverletzung i. H. v. 19.000 €, da es 
sich nicht um einen Arbeits- und Wegeunfall gehandelt habe. 
Das Landessozialgericht Niedersachen-Bremen bestätigte die Rechtsauffassung der 
Berufsgenossenschaft. Das Gesetz lasse keine andere Auslegung zu. Hieran etwas zu ändern, sei allein 
Sache des Gesetzgebers. 

Anspruch auf Lieferung eines mangelfreien Fahrzeugs nach Kauf eines 
mangelhaften Neuwagens 
Ist eine Sache (z. B. ein Pkw) mangelhaft, kann der Käufer vom Verkäufer Nacherfüllung verlangen. Dabei 
hat er grundsätzlich die Wahl zwischen der Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer mangelfreien 
Sache. Der Verkäufer kann allerdings die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung (meistens die 
Neulieferung) verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dann muss, so 
entschied es der Bundesgerichtshof, der Verkäufer den Mangel allerdings vollständig, nachhaltig und 
fachgerecht beseitigen. 
In entschiedenen Fall hatte ein Käufer im Jahr 2012 von einem Pkw-Hersteller einen Neuwagen erworben. 
Der Neuwagen war mangelhaft, weil er immer wieder die Überhitzung der Kupplung anzeigte und den 
Fahrer zum Anhalten aufforderte. Der Käufer verlangte zunächst Mängelbeseitigung vom Pkw-Hersteller. 
Da der Warnhinweis trotz mehrfacher Werkstattbesuche immer wieder erschien, verlangte er schließlich 
die Lieferung eines neuen, mangelfreien Fahrzeugs. 
Grundsätzlich zu Recht, so der Bundesgerichtshof. Der Käufer darf seine Wahl der Art der Nacherfüllung 
nämlich ändern. Ob der Pkw-Hersteller die Neulieferung wegen unverhältnismäßig hoher Kosten 
verweigern darf, weil ein Software-Update den Mangel tatsächlich vollständig, nachhaltig und fachgerecht 
behebt, konnte das Gericht vorliegend jedoch nicht abschließend entscheiden. 



 

 

Rücksichtnahmepflichten von Fußgängern und Radfahrern an 
Kreuzungen 
Wird ein Radweg in einer Rechtskurve an der Ampelanlage vorbeigeführt, liegt kein Abbiegen im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung vor. Für die Nutzung des Radwegs gilt die Ampel dann nicht. Der Verlauf des 
Radwegs ist mit dem Straßenverlauf bei einer abknickenden Vorfahrt vergleichbar. 
Eine 68-jährige Fußgängerin überquerte bei grüner Ampel die Straße. Nachdem sie den Gehweg auf der 
gegenüberliegenden Seite erreicht hatte, wollte sie auch den daneben verlaufenden Radweg queren, der 
an dieser Stelle in einer Rechtskurve um die Ampel herum führte. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer 
zusammen, der den Radweg mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die Fußgängerin verletzte sich bei 
dem Unfall erheblich und forderte vom Radfahrer Schadensersatz. 
Das Oberlandesgericht Hamm entschied, dass der Radfahrer einen 50 %-igen Schadensersatz zu leisten 
hatte. Der Radfahrer war gegenüber der Fußgängerin bevorrechtigt und nicht wartepflichtig gewesen. 
Allerdings musste er sich ein Mitverschulden zurechnen lassen, weil er den Radweg mit einer den 
Verkehrsverhältnissen nicht angepassten, überhöhten Geschwindigkeit befahren hatte. Ein Mitverschulden 
der Fußgängerin ergab sich daraus, dass sie beim Überqueren des Radwegs den Vorrang des 
Radverkehrs nicht ausreichend beachtet hatte. Das Alter der Fußgängerin konnte mangels 
Schutzvorschrift bei der Abwägung der Haftungsquote nicht gesondert berücksichtigt werden. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 
www.egsz.de 
E-Mail: info@egsz.de 
Sitz Düsseldorf 
AG Essen 
PR 3265 

 

mailto:info@egsz.de

